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lität in Nordrhein-Westfalen tagtäglich seine Aufga-
ben erfüllen kann. 

Wir gehen diesen Weg, und ich freue mich darauf, 
das mit Ihnen auch im Ausschuss ausführlich disku-
tieren zu können. – Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und den GRÜNEN) 

Vizepräsident Rainer Schmeltzer: Vielen Dank, 
Herr Minister. – Der guten Ordnung halber teile ich 
mit, dass Herr Minister seine Redezeit um 30 Sekun-
den überbezogen hat. – Es bleibt allerdings dabei, 
dass mir keine weiteren Wortmeldungen vorliegen. 
Somit befinden wir uns am Schluss der Aussprache 
und kommen zur Abstimmung. 

Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des An-
trags Drucksache 18/5853 an den Verkehrsaus-
schuss – federführend –, an den Unterausschuss 
Personal des Haushalts- und Finanzausschusses 
sowie an den Unterausschuss Landesbetriebe und 
Sondervermögen des Haushalts- und Finanzaus-
schusses. Die abschließende Beratung und Abstim-
mung soll in dem federführenden Ausschuss in öf-
fentlicher Sitzung erfolgen. 

Wer stimmt dieser Überweisungsempfehlung zu? – 
Das sind die Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die 
Grünen, CDU, FDP und AfD sowie der fraktionslose 
Abgeordnete Dr. Blex. Wer stimmt dagegen? – Das 
ist niemand. Wer enthält sich? – Das ist auch nie-
mand. Damit ist diese Überweisungsempfehlung 
angenommen. 

Ich rufe auf: 

12 Gesetz zur Änderung der Verfassung für das 
Land Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 18/5834 

erste Lesung 

Ich eröffne die Aussprache und erteile für die antrag-
stellende Fraktion dem Kollegen Wedel das Wort. 

Dirk Wedel (FDP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf 
schlagen wir Ihnen die Änderung der Landesverfas-
sung in zwei Punkten vor. Gemeinsam haben diese 
beiden Punkte, dass der Verfassungstext jeweils der 
Rechtswirklichkeit angepasst werden soll. 

Zum Ersten soll Art. 72 Abs. 1 dahin gehend geän-
dert werden, dass die Gerichte nach der sogenann-
ten Weimarer Formel „im Namen des Volkes“ urtei-
len, also ohne den Zusatz des „Deutschen“ Volkes. 
Wegen der vorgeschalteten bundesrechtlichen Vor-

schriften in den jeweiligen Prozessordnungen und 
den landesrechtlichen Verweisungen auf diese Vor-
schriften in aufgrund bundesrechtlicher Öffnungs-
klauseln originär landesrechtlichen Verfahren ent-
spricht dies seit 2005 ohnehin ausnahmslos der 
Rechtspraxis. Auch der Verfassungsgerichtshof ver-
fährt so. Zudem entspricht es der Verfassungslage 
aller anderen Bundesländer, soweit sie eine Ur-
teilspräambel vorsehen. 

Neben dem Umstand, dass die in Art. 72 Abs. 1 ver-
wendete Urteilsformel erstmalig von den Nationalso-
zialisten eingeführt wurde, spricht auch der bei der 
ursprünglichen Verfassungsgesetzgebung aus-
schlaggebende Gesichtspunkt eines Bekenntnisses 
zur Rechtseinheitlichkeit heute für die Verwendung 
der Weimarer Formel. Denn während im Nachkriegs-
deutschland des Jahres 1950 aufgrund von Besat-
zungszeit und deutscher Teilung unterschiedliche 
Rechtsentwicklungen zu verzeichnen waren, ist 
mehr als 30 Jahre nach der Vollendung der deut-
schen Einheit nunmehr der Art. 72 Abs. 1 selbst ein 
bundesweit einmaliger Solitär und Anachronismus. 

Zum Zweiten gilt es, dem Urteil des Verfassungsge-
richtshofs zur kommunalen Sperrklausel vom 21. No-
vember 2017 Rechnung zu tragen. 

Da das Urteil, in dem der Verfassungsgerichtshof die 
Sperrklausel des Art. 78 Abs. 1 Satz 3, soweit sie für 
Gemeinderäte und Kreistage galt, für verfassungs-
widrig erachtet, in einem Organstreit ergangen ist, 
konnte der Verfassungsgerichtshof die Norm nicht 
für nichtig erklären. Die Sperrklausel ist demnach 
durch das Urteil nicht außer Kraft getreten. Vielmehr 
ist der Landtag zu einer Aufhebung der verfassungs-
widrigen Norm verpflichtet. 

Den dezenten Wink des Vizepräsidenten des Verfas-
sungsgerichtshofs in der Fußnote seines vor Kurzem 
erschienenen Fachaufsatzes sollte der Landtag fast 
sechs Jahre nach dem betreffenden Urteil zum An-
lass nehmen, seiner Verpflichtung aus § 26 Verfas-
sungsgerichtshofgesetz, den Verfassungstext anzu-
passen, nunmehr ohne weiteres Zögern nachzukom-
men. 

(Beifall von der FDP) 

Anders als bei der letzten Befassung des Landtags 
mit dem Art. 78 Abs. 1 Satz 3 im Dezember 2018 sind 
die Sperrklauseln für die Wahlen zu den Bezirksver-
tretungen sowie zur Verbandsversammlung des Re-
gionalverbands Ruhr, die der verfassungsgerichtli-
chen Prüfung standgehalten haben, zwischenzeitlich 
im Kommunalwahlgesetz einfachgesetzlich normiert. 
Somit kann diese wahlrechtliche Detailregelung auf 
Ebene des Verfassungsrechts entfallen. 

Mit Verfassungsänderungen sollte man behutsam 
umgehen. Andererseits bedarf es immer wieder An-
passungen der Verfassung, damit diese Schritt mit 
der Zeit hält. Der vorliegende Gesetzentwurf stellt in 
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diesem Sinne einen Beitrag zur Verfassungshygiene 
dar. Auf die weiteren Beratungen freue ich mich. – 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege 
Wedel. – Für die CDU spricht ihr Abgeordneter Herr 
Hagemeier. 

Daniel Hagemeier (CDU): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Verehrte Kolleginnen und Kollegen!  

„In Verantwortung vor Gott und den Menschen, 
verbunden mit allen Deutschen, erfüllt von dem 
Willen, die Not der Gegenwart in gemeinschaftli-
cher Arbeit zu überwinden, dem inneren und äu-
ßeren Frieden zu dienen, Freiheit, Gerechtigkeit 
und Wohlstand für alle zu schaffen, haben sich 
die Männer und Frauen des Landes Nordrhein-
Westfalen diese Verfassung gegeben“. 

So lautet die Präambel der nordrhein-westfälischen 
Landesverfassung. 

Geändert werden kann die Verfassung, wenn sich 
mindestens zwei Drittel aller Mitglieder des Landta-
ges von Nordrhein-Westfalen oder zwei Drittel der 
Hälfte aller Wahlberechtigten in NRW dafür ausspre-
chen. 

Wir beraten heute in erster Lesung eine weitere Initi-
ative der Freien Demokraten zur Änderung der Ver-
fassung für das Land Nordrhein-Westfalen. Dabei 
geht es einerseits um die Streichung der Sperrklau-
sel des Art. 78 Abs. 1 Satz 3 der Landesverfassung 
von Nordrhein-Westfalen, und es geht andererseits 
um eine Änderung von Art. 72 Abs. 1. 

Ich habe eingangs die Präambel unserer Landesver-
fassung zitiert und die Voraussetzungen für deren 
Änderungen genannt. Selbstverständlich unterliegt 
auch das Verfassungsrecht einer beständigen Wei-
terentwicklung. Das ist gut so. 

Ob seiner herausgehobenen Stellung in unserem 
Rechtsgefüge sind wir dabei gleichzeitig zu beson-
derer Bedachtsamkeit und zu besonderer Behutsam-
keit aufgefordert und angehalten. In diesem Sinne 
tun wir gut daran, insbesondere die Sachargumente 
zu möglichen Änderungen von Art. 72 Abs. 1 im wei-
teren parlamentarischen Verfahren abzuwägen. 

Gleichzeitig sollten wir der beschriebenen besonde-
ren Stellung unserer Landesverfassung auch in Zu-
kunft dadurch Rechnung tragen, deren Weiterent-
wicklung in konsolidierter und konsentierter Form 
vorzunehmen. Die vertiefende Diskussion führen wir 
im zuständigen Fachausschuss. 

Ich werbe aber dafür, konsentierte Punkte zur Wei-
terentwicklung unserer Landesverfassung zum ge-
gebenen Zeitpunkt im Rahmen einer Gesetzes-

initiative gebündelt einzubringen und im Parlament 
zu beraten. Der Überweisung in den Fachausschuss 
stimmen wir selbstverständlich gerne zu. – Ich danke 
Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege 
Hagemeier. – Für die SPD spricht ihr Abgeordneter 
Herr Wolf. 

Sven Wolf (SPD): Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren!  

„Änderungen der Verfassung sind im Parlament 
immer ganz besondere Momente, denn die Ver-
fassung beschreibt ja die Grundwerte, die Grund-
rechte […] unseres Landes im Einklang mit dem 
Grundgesetz.“  

So habe ich damals, im Juni, zum letzten Antrag der 
FDP zur Änderung der Verfassung begonnen. So-
weit hat sich auch nichts geändert. 

Auf einen Punkt muss ich aber vielleicht etwas deut-
licher hinweisen. Ich befürchte, dass ich ihn seiner-
zeit zu diplomatisch ausgedrückt habe. 

Ich will noch mal daran erinnern, und zwar die Kolle-
ginnen und Kollegen der FDP, dass wir Änderungen 
der Verfassung schrittweise machen – einen Schritt 
nach dem anderen – und auch in einem respektvol-
len Miteinander. Was der Kollege Daniel Hagemeier 
gesagt hat, will ich ausdrücklich unterstreichen, näm-
lich: gemeinsam. 

Wenn ein Änderungsantrag zur Verfassung einge-
bracht wird, wäre es hilfreich, wenn wir uns vorab 
austauschten und überlegten, ob es eine verfas-
sungsändernde Mehrheit gibt. Das wären nämlich 
zwei Drittel der Mitglieder dieses Hauses. Diese 
Mehrheit hat keine Fraktion für sich alleine. Deswe-
gen wäre das hilfreich. Das will ich noch mal aus-
drücklich anmahnen, weil ich es doch ein bisschen 
ärgerlich finde, dass die FDP erneut einen Antrag 
einbringt, über den wir diskutieren können, der aber 
vorher nicht interfraktionell besprochen worden ist. 

Mich ärgert das insbesondere, weil – das weiß der 
Kollege auch – ich die kollegiale Zusammenarbeit mit 
den Kolleginnen und Kollegen der FDP und auch den 
rechtswissenschaftlichen Diskurs, der mich immer 
wieder erfreut, sehr schätze. 

Ganz kurz zu dem Anliegen der FDP. Tatsächlich ir-
ritiert die Formulierung, die wir in Art. 72 unserer Lan-
desverfassung finden. Urteile „im Namen des Deut-
schen Volkes“ finden sich nämlich überhaupt nicht 
mehr. Wer schon mal ein Urteil gelesen hat, der weiß 
das. Das steht da nicht, auch nicht in Nordrhein-
Westfalen. 
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Wenn man in die Kommentierung schaut, beispiels-
weise in den Online-Kommentar beim Beck-Verlag 
von den Herausgebern Ogorek und Dauner-Lieb, fin-
det sich wirklich eine sehr lesenswerte historische Er-
läuterung, warum diese Formulierung 1950 bei den 
Beratungen unserer Verfassung bewusst aus dem 
Gedanken und dem Wunsch nach der Einheit 
Deutschlands gewählt wurde, obwohl sie tatsächlich 
nie zur Anwendung kam, weil das Bundesrecht eine 
andere Urteilspräambel vorschreibt. 

Sie haben also tatsächlich eine Stelle gefunden, wo 
wir Juristen vom sogenannten toten Recht sprechen. 
Es bliebe also lediglich die historische Bedeutung der 
Formulierung, auf die man eventuell künftige Gene-
rationen weiterhin hinweisen könnte. Aber darüber 
können wir mit Sicherheit vertieft im Ausschuss dis-
kutieren. 

Nun zum zweiten Problem, das die FDP scheinbar 
gefunden hat: Art. 78 mit einer Sperrklausel von 2,5 
vom Hundert für die Wahl zu Räten, Kreistagen usw. – 
Ich wäre jetzt fast versucht, die gesamte Debatte der 
16. Wahlperiode zur Sperrklausel hier noch mal zu 
wiederholen, weil die wirklich hörenswert und erle-
benswert war. Dafür reicht die Zeit aber nicht annä-
hernd. Deswegen gestatten Sie mir, dass ich einfach 
aus dem abschließenden Parlamentsprotokoll zi-
tiere. Eine Sperrklausel für Räte war damals für 
meine Fraktion notwendig, um die Funktionsfähigkeit 
von Räten zu erhalten.  

(Zuruf von Ralf Witzel [FDP]) 

Der sehr geschätzte Kollege Hans-Willi Körfges hat 
es wunderbar auf den Punkt gebracht: Sperrklauseln 
sind auch verfassungsrechtlich gesicherte Instru-
mente, die bei Verhältniswahlen einer Zersplitterung 
von Parlamenten vorbeugen sollen. – Das hat er sei-
nerzeit so klar formuliert. Das gilt für mich auch heute 
noch. 

Am Ende stimmten hier 180 Abgeordnete von SPD, 
CDU und Grünen für die Ergänzung der Verfassung. 
Die FDP enthielt sich seinerzeit. Das Verfassungsge-
richt wurde tatsächlich mit der Frage befasst und ur-
teilte im November 2017, dass hiermit das Recht auf 
Gleichheit der Wahl verletzt wurde. Es sei – nach 
Überzeugung des Gerichts – nicht vorgetragen wor-
den, dass eine Sperrklausel zur Sicherung der Funk-
tionsfähigkeit notwendig sei, und die Regelung gilt 
nicht.  

Dennoch bleibt es aus der Sicht meiner Fraktion wei-
terhin Aufgabe dieses Hauses und dieses Parla-
ments, regelmäßig eine Prognose hinsichtlich der 
Funktionsfähigkeit der Räte in unserem Land zu fas-
sen und sie auch weiterhin in den Blick zu nehmen. 
Das ist aus meiner Sicht ein gutes Argument, warum 
wir hier weiter diskutieren sollten. Die Argumente der 
FDP haben mich bisher noch nicht überzeugt. Späte 
Genugtuung der FDP ist scheinbar kein Argument, 
das Sie vorgetragen haben.  

Der Überweisung stimmen wir selbstverständlich zu. – 
Ich danke Ihnen. 

(Beifall von der SPD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege 
Wolf. – Es gibt eine angemeldete Kurzintervention 
aus den Reihen der FDP vom Kollegen Witzel. Der 
hat jetzt das Wort. 

Ralf Witzel*) (FDP): Vielen Dank, Herr Präsident. – 
Herr Kollege Wolf, es geht in der Tat, wie Sie es zum 
Schluss Ihrer Ausführungen gesagt haben, hier nicht 
um die Frage von Rechthaberei, sondern schlicht-
weg um eine Entscheidung des Verfassungsge-
richtshofs, die für uns bindend ist.  

Sie haben dargestellt, was legitimerweise seinerzeit 
Ihre Sichtweise als SPD-Landtagsfraktion gewesen 
ist. Das ist eine legitime Position, so, wie wir eine an-
dere legitime Position haben. Aber es hat am Ende 
des Tages vom Verfassungsgerichtshof eine Ent-
scheidung gegeben, und diese ist umzusetzen und 
nachzuvollziehen.  

Deshalb verstehe ich nicht und bitte Sie da um ent-
sprechende Erläuterung, warum es nach der Ent-
scheidung des Verfassungsgerichts für Sie keine 
Selbstverständlichkeit ist, die Verfassung jetzt ver-
fassungsrechtskonform auszugestalten, und ob Sie 
mir bei der Gelegenheit eine einzige Kommune von 
rund 400 in Nordrhein-Westfalen nennen können, die 
aufgrund des Wahlrechts, das aktuell in Nordrhein-
Westfalen besteht, aktuell funktionsuntüchtig ist, also 
ihre öffentlichen Aufgaben nicht wahrnehmen kann, 
eine einzige wenigstens. 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege 
Witzel. Ich darf darauf hinweisen, dass es eine 
Kurzintervention und keine Zwischenfrage war. Aber 
der Kollege Wolf hat die Gelegenheit zu einem State-
ment seinerseits. 

Sven Wolf (SPD): Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Herr Kollege Witzel, ich 
danke Ihnen für Ihren Einwurf, der allerdings ein biss-
chen den Eindruck vermittelt, dass es Ihnen nicht, 
wie dem Kollegen Wedel, um eine sehr fundierte, ju-
ristische Debatte geht, sondern um eine Genugtuung 
zu der damaligen Entscheidung. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Der Verfassungsgesetzgeber dieses Hauses, das 
sind mit Blick auf das Quorum mindestens zwei Drit-
tel der Mitglieder des Landtags, hat damals entschie-
den. Natürlich kann der Verfassungsgesetzgeber 
eine andere Entscheidung treffen. Darüber sollten 
wir ganz sachlich und nüchtern, wie der Kollege We-
del es vorgetragen hat, diskutieren.  
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Wenn Sie das jetzt wieder vermischen, und ich habe 
die Sperrklauseldebatte von damals bewusst nicht 
wieder aufgemacht, dann muss ich Ihnen für die 
SPD-Fraktion deutlich sagen: Wir werden weiterhin 
beobachten, ob die Funktionsfähigkeit der Räte in 
diesem Land gewährleistet ist. Das ist unsere Auf-
gabe in diesem Parlament. – Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege 
Wolf. – Für die Fraktion der Grünen hat der Kollege 
Mostofizadeh das Wort. 

Mehrdad Mostofizadeh*) (GRÜNE): Herr Präsident! 
Werte Kolleginnen und Kollegen! Ich bin den Kolle-
gen Hagemeier und Wolf ausdrücklich dankbar, dass 
sie darauf hingewiesen haben, dass es sich hierbei 
um einen Vorgang handelt, der immerhin zwei Drittel 
der Mitglieder des Landtags für eine Zustimmung 
braucht. Deswegen finde ich die Zuspitzung, die Herr 
Witzel am Ende eingebracht hat, alles andere als hilf-
reich, um diesen Sachverhalt adäquat abarbeiten zu 
können. 

Herr Wedel war immerhin vom 21.11.2017, wenn ich 
mich richtig erinnere, bis zum Abschluss der Legisla-
turperiode, also bis Juni 2022, Staatssekretär im Jus-
tizministerium. Warum hat damals keine entspre-
chende Vorlage den Landtag erreicht? Das könnte 
man sich in dem Zusammenhang ja auch mal fragen 
und fragen, warum das jetzt der Fall ist. 

Herr Kollege Wolf hat zu Recht darauf hingewiesen, 
und Herr Hagemeier hat das auch getan, dass wir ei-
nen weiteren Vorschlag einer verfassungsändernden 
Gesetzgebung seitens der FDP haben. Es wäre das 
Mindeste, und da würde ich beiden Kollegen folgen 
wollen, dass man im Verfahren darauf achtet, dass 
wir das jetzt gemeinsam und gebündelt besprechen 
und abarbeiten. Darüber sind wir uns wahrscheinlich 
auch einig. 

Aus meiner Sicht ist eine zweite Argumentationslü-
cke bei Herrn Kollegen Wedel beim Thema „Verfas-
sungshygiene“ zu erkennen. Sie stellen bei der Be-
arbeitung des Art. 78 darauf ab, dass ein Urteil des 
Verfassungsgerichts umgesetzt werden soll. Sie wol-
len aber nicht nur die Umsetzung dieses Urteils, son-
dern Sie wollen darüber hinausgehen. Es soll näm-
lich auch des Thema „Bezirksvertretung und RVR-
Verbandsversammlung“ aus der Verfassung gestri-
chen werden. Als Argumentation führen Sie dafür an, 
dass sich das einfachgesetzlich lösen ließe. 

Diesbezüglich wird sich der Kollege Wolf noch bes-
ser als ich an die Verfassungskommission in der Le-
gislaturperiode 2012 bis 2017 erinnern. Damals ha-
ben wir Wahlgrundsätze und unter anderem das 
Thema des Wahlalters von 16 Jahren bei Landtags-
wahlen besprochen, und es gab hier eine verfas-

sungsändernde Mehrheit bzw. es zeichnete sich eine 
solche in der Kommission ab, die das Wahlalter von 
16 Jahren möglich gemacht hätte. 

Die FDP hat dem jedoch obgleich der eigenen Be-
schlussfassung auch auf Parteitagen nicht zuge-
stimmt. Darüber hinaus hat sie dem von dem Kolle-
gen Römer und mir eingebrachten Kompromissvor-
schlag, das aus der Verfassung herauszunehmen 
und den einfachgesetzlichen Wahlgrundsätzen zu-
gänglich zu machen und damit verbunden dem Ver-
sprechen, das in der damaligen Legislaturperiode 
nicht mehr abschließend regeln zu wollen, ausdrück-
lich nicht zugestimmt. 

Weil Sie damals selbst Abgeordneter dieses Land-
tags waren, ist die Kontinuität Ihrer Argumentation im 
Hinblick auf die Verfassungshygiene an dieser Stelle 
zumindest brüchig. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Bei Art. 72 wird man sich in der Diskussion im Rah-
men der Beratung wahrscheinlich irgendwo treffen 
können. Bei Art. 78 habe ich hingegen zumindest 
eine gewisse Skepsis und teile die Einschätzung des 
Kollegen Wolf. Dem Urteil des Verfassungsgerichts-
hofs auf irgendeine Art und Weise Rechnung zu tra-
gen, wird man, glaube ich, irgendwie tun können. 

Ansonsten kann ich nur an die FDP appellieren, bei 
Verfassungsänderungen einmal miteinander zu re-
den, diese vernünftig vorzubereiten und sie dann in 
einem vernünftigen Verfahren abzuarbeiten. Das 
wäre dem Prozess deutlich zuträglicher. – Vielen 
Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN, der CDU und Sven 
Wolf [SPD]) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege 
Mostofizadeh. – Für die AfD spricht nun deren Abge-
ordneter Herr Tritschler. 

Sven Werner Tritschler (AfD): Herr Präsident! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Herr Wolf, Herr 
Mostofizadeh, um etwas interfraktionell zu bespre-
chen und um sich austauschen, haben wir die Aus-
schüsse. Was Sie meinen, ist auskungeln. Das kann 
man auch machen, aber das ist noch kein fester Be-
standteil des Parlamentarismus, der einer Verfas-
sungsänderung vorausgeschaltet werden muss. 
Deswegen kann man das der FDP hier nicht vorwer-
fen. Dafür haben wir also den Ausschuss, und dort 
können wir das Thema in Ruhe diskutieren. 

An diesem Antrag merkt man aber, dass die Freien 
Demokraten immer noch ein wenig auf der Suche 
nach sich selbst sind, aber noch nicht so viel gefun-
den haben. Außerdem muss man natürlich immer ein 
wenig aufpassen, denn einerseits regiert man in Ber-
lin und andererseits darf man in NRW nicht verse-
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hentlich etwas beschließen, was man in Berlin ab-
lehnt. 

Das gelingt nicht immer so gut. Regelmäßig hören 
sich Vertreter wie Herr Kubicki zum Beispiel beim 
Heizungsgesetz auch immer ein wenig so an, als wä-
ren sie auf der Bundesebene ein Teil der Opposition, 
aber nicken die Beschlüsse am Ende trotzdem ab. 

Hier sind Sie jetzt aber auf Nummer sicher gegan-
gen. Sie haben sich einfach ein ganz anderes Thema 
vorgenommen, und Sie haben die Landesverfassung 
quergelesen. Dabei sind Ihnen ein paar Dinge aufge-
fallen, die möglicherweise nicht mehr ganz aktuell 
sind. 

Es ist richtig, dass die für Kommunalwahlen zwi-
schenzeitlich eingeführte Hürde von 2,5 % vom Ver-
fassungsgericht längst wieder kassiert ist. Das war 
damals der klägliche Versuch der großen Altpartei-
enkoalition von SPD, CDU und Grünen – man hat 
auch gerade wieder gehört, wer diese Hürde vertei-
digt hat –, lästige Konkurrenz aus den Rathäusern 
unter dem Vorwand herauszuhalten, die Räte seien 
sonst nicht mehr funktionsfähig. Das glaubt Ihnen 
niemand. Das hat Ihnen auch das Verfassungsge-
richt nicht geglaubt. 

Nun muss man der FDP zugutehalten, dass sie die-
ser Novelle damals nicht zugestimmt hat. Seit 2017, 
als das entsprechende Urteil erging – das ist mittler-
weile sechs Jahre, eine Kommunalwahl und immer-
hin viereinhalb Jahre FDP-Regierungsbeteiligung 
her –, hat die FDP in diesem Sinne aber überhaupt 
nichts unternommen. Es ist sogar noch schlimmer, 
weil Sie sogar das Gegenteil davon gemacht haben, 
was Sie jetzt fordern. Genau das, was Sie beantra-
gen, hat meine Fraktion schon im Dezember 2017 
beantragt. Wir haben nämlich eine Korrektur dieses 
verfassungswidrigen Fremdkörpers in der Verfas-
sung gefordert und einen entsprechenden Ände-
rungsantrag eingebracht. 

Frau Freimuth, die heute Abend nicht hier ist, erklärte 
damals für die FDP im Plenum – Zitat –: 

„Ich rate deswegen von Schnellschüssen aus-
drücklich ab. Wir sollten das Urteil und seine Be-
gründung vielmehr genau analysieren, unsere 
Schlüsse daraus ziehen und dann mit Gründlich-
keit und gleichzeitig mit dem gebotenen Zeitan-
satz eine Überarbeitung unseres Kommunalwahl-
rechts,“ 

– jetzt kommt der einschlägige Punkt – 

„das für die Kommunalwahlen im Jahr 2020 ja die 
Rechtsicherheit geben soll, entwickeln.“ 

Die Kommunalwahl war am 13. September 2020. 
Heute ist der 20. September 2023. Sie sind also gut 
drei Jahre über der Zeit. Das ist dann ein sehr gründ-
licher Gesetzentwurf geworden; wie auch immer. 

Im Gegensatz zu Ihnen bewerten wir einen Gesetz-
entwurf aber natürlich nach dem Inhalt und nicht 
nach dessen Urheber. 

Was in unserem Gesetzentwurf 2017 schon richtig 
war, ist heute nicht falsch. Wir werden deshalb gerne 
mitwirken, dieses überflüssige und von Anfang an 
demokratiefeindliche Relikt aus unserer Landesver-
fassung zu tilgen. 

Anders sieht es beim zweiten Teil Ihres Gesetzent-
wurfs aus. Art. 72 Abs. 1 bestimmt, dass die Gerichte 
in Nordrhein-Westfalen im Namen des Deutschen 
Volkes urteilen. Es ist jedoch richtig, dass das durch 
konkurrierendes Bundesrecht mittlerweile weitge-
hend überholt ist. 

Wenn Sie aber überholte Normen aus der Landes-
verfassung werfen wollen, warum fällt Ihnen dann ei-
gentlich nur das ein? Gucken Sie einmal ein wenig 
genauer hin. Dann fällt Ihnen zum Beispiel auf, dass 
es einen Artikel gibt, der die Wahlperiode des Land-
tags für 1970 regelt. Es gibt sogar noch einen Artikel, 
der die Eingliederung des Landes Lippe im Jahr 1947 
regelt. 

Die FDP stört sich jedoch sozusagen am deutschen 
Volk in der Verfassung eines deutschen Bundes-
lands. Man darf annehmen, dass das kein Zufall ist, 
denn Sie haben schon 2017 mitgemacht, als das 
deutsche Volk aus dem Amtseid für die Landesminis-
ter herausgenommen wurde.  

Im Bund sind Sie gerade dabei, ein Staatsbürger-
schaftsrecht zu schaffen, das die Zugehörigkeit zu 
eben diesem deutschen Volk zu einer billigen 
Ramschware macht, während die von Ihnen mitge-
tragene Innenministerin das Wahlrecht gleich jedem 
zubilligen will, der es hier irgendwie über die Grenze 
geschafft hat.  

Angesichts dieser und anderer Vorhaben mit Ihrer 
Billigung oder ausdrücklicher Unterstützung, meine 
Damen und Herren von der FDP, muss man den Ein-
druck gewinnen: Sie wollen das deutsche Volk nicht 
nur aus der Landesverfassung streichen, sondern 
am liebsten gleich ganz. 

(Tim Achtermeyer [GRÜNE]: Geht’s noch? 
Das ist ja peinlich!) 

Es wird Sie nicht wundern, dass die Alternative für 
Deutschland da nicht mitgehen will, auch nicht sym-
bolisch. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Tritsch-
ler. – Für die Landesregierung spricht nun Herr Mi-
nister Reul. 

Herbert Reul, Minister des Innern: Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren Abgeordneten! Es geht 
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um zwei schon ein paar Mal vorgetragene Ände-
rungswünsche für die Verfassung. Da geht es darum, 
dass Urteile „im Namen des Deutschen Volkes“ ge-
sprochen werden. Das weicht ab, wie richtig vorge-
tragen, von der bundesweit ansonsten verwendeten 
sogenannten Weimarer Formel. Dort heißt es „Im 
Namen des Volkes“.  

Die Mütter und Väter unserer Landesverfassung 
wollten mit dem Zusatz die Einheit der Rechtspre-
chung in der gesamten Bundesrepublik betonen. 
Nun wollen Sie dieses Wort „Deutschen“ streichen. 
Darüber kann man nachdenken. Aber akuter Ände-
rungsbedarf, eine Notwendigkeit dafür gibt es über-
haupt nicht. Denn das meist bundesgesetzlich gere-
gelte Gerichtsverfahrensrecht sieht ohnehin die so-
genannte „Weimarer Formel“ vor.  

Für die landesrechtlich geregelten Gerichtsverfahren 
ist eine Nichtbeachtung ohne Folgen. Das heißt auf 
gut Deutsch: Die hiervon betroffenen Urteile sind 
nicht anfechtbar oder unwirksam. 

Und bei der anderen Änderung, Streichung von Art. 
78 Abs. 1 Satz 3 der Landesverfassung, geht es um 
die Sperrklausel für Gemeinderäte, Kreistage und 
Bezirksvertretungen und die Verbandsversammlung 
des Regionalverbands. Da hat der Verfassungsge-
richtshof – das wurde auch schon vorgetragen – 
2017 die Sperrklausel nur in Teilen für verfassungs-
widrig erachtet, nämlich hinsichtlich Gemeinderäte 
und Kreistage. Insoweit ist der Landtag auch grund-
sätzlich gesetzlich verpflichtet, die Norm aufzuhe-
ben.  

Ich will aber daran erinnern, dass das Gericht die 
Sperrklausel für die Wahl der Bezirksvertretungen 
sowie der Verbandsversammlung des Regionalver-
bandes Ruhr als verfassungsrechtlich zulässig ange-
sehen hat. Das heißt, der vorgeschlagene Gesetz-
entwurf, der eine vollständige Streichung der Sperr-
klausel vorsieht, geht da viel weiter oder zu weit.  

In diesem Fall würde eine Sperrklausel für die Wah-
len zu den Bezirksvertretungen sowie der Verbands-
versammlung des Regionalverbandes nur noch auf 
einfachgesetzlicher Grundlage beruhen. Das ist je-
doch verfassungsrechtlich nach unserer Auffassung 
nicht ausreichend.  

Wenn man sich die Urteile anschaut, dann stellt man 
fest, dass es vielmehr der Verankerung der Sperr-
klausel auf Verfassungsebene bedarf. Das übersieht 
der Gesetzentwurf, der heute vorgelegt wird.  

Darüber hinaus sind Änderungen von Verfassungen 
keine Kleinigkeit. Das sollte man gut überlegen. Und 
wenn der Landtag darüber berät und nach einem er-
forderlich breiten Konsens sucht, dann sollte sich die 
Debatte, so finde ich, nicht in redaktionellen Ände-
rungen erschöpfen. Da gibt es viel wichtigere The-
men, über die man reden muss und sollte. Die sollten 
gut vorbereitet in die parlamentarischen Verfahren 

gebracht und unter Einbeziehung von Sachverstän-
digen diskutiert werden. Da braucht es schon ein 
bisschen mehr.  

Den auf Formalitäten beschränkten Gesetzentwurf 
lehnen wir als Landesregierung ab, zumal sich dar-
aus für die Praxis keinerlei Folgen ergäben. – Ich 
danke für Ihre Aufmerksamkeit.  

(Beifall von der CDU und den GRÜNEN) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister 
Reul. – Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen 
mehr vor. Daher schließe ich die Aussprache.  

Wir kommen zur Abstimmung.  Der Ältestenrat empfiehlt 
die Überweisung des Gesetzentwurfs Drucksache 
18/5834 an den Hauptausschuss – federführend –, an 
den Rechtsausschuss sowie an den Ausschuss für 
Heimat und Kommunales. Gibt es jemanden, der ge-
gen diese Überweisungsempfehlung ist? – Das ist 
nicht der Fall. Möchte sich jemand enthalten? – Das 
ist auch nicht der Fall. Damit ist diese Überwei-
sungsempfehlung einstimmig angenommen wor-
den. 

Ich rufe auf: 

13 Gesetz zur Änderung des Krankenhausgestal-
tungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfa-
len, des Hochschulgesetzes, der Universitäts-
klinikum-Verordnung und des Gesetzes zur 
Umsetzung des Transplantationsgesetzes 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 18/5804 

erstes Lesung 

Zur Einbringung des Gesetzentwurfs erteile ich für 
die Landesregierung Herrn Minister Laumann das 
Wort. – Bitte schön, Herr Minister. 

Karl-Josef Laumann*), Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales: Herr Präsident! Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren Abgeordneten! Mit dem Man-
telgesetz soll das Krankenhausgestaltungsgesetz 
Nordrhein-Westfalen, das Hochschulgesetz sowie 
die Universitätsklinikum-Verordnung geändert und 
ein fehlerhafter Verweis im Ausführungsgesetz zum 
Transplantationsgesetz korrigiert werden.  

Als Lehre aus der Pandemie sollen die Befugnisse 
des MAGS, die sich während der pandemischen 
Lage im Bereich des Infektionsschutzes aus dem bis 
Ende des Jahres 2022 befristeten Infektionsschutz-
gesetz und Befugnisgesetz ergeben, zukunftssicher 
gesetzlich geregelt werden.  
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